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Sachverhalt
Nach § 144 KV M-V hat das Amt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu 
erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplans, den 
Höchstbetrag des Kassenkredits, die Höhe der Amtsumlage sowie die Gesamtzahl 
der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Der Haushaltsplan, der Bestandteil der 
Haushaltssatzung ist, ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Amtes. Er ist 
nach Maßgabe der Kommunalverfassung für die Haushaltswirtschaft verbindlich. 
Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch 
aufgehoben.

Mitwirkungsverbot:
 
Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag
Der Amtsausschuss des Amtes Neverin beschließt den Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2022 in der vorliegenden Fassung.
Finanzielle Auswirkungen
Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen ergeben sich aus dem der 
Haushaltssatzung beigefügten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?

Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden) 

      Ja ergebniswirksam
finanzwirksa
m

a.) bei planmäßigen Ausgaben:

Deckung durch 
Planansatz in Höhe 
von: 0,00 €

Gesamtkosten: 00,00 €
im Produktsachkonto ( PSK 
):

00000.0000000
0
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b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben: Deckung erfolgt über: 
Gesamtkosten: 00,00 € 1. folgende Einsparungen :

zusätzliche Kosten: 00,00 €
im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €
im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €
im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €
2. folgende Mehreinnahmen: 
im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €
im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €

Bemerkungen: im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €

Folgekosten (zu a.) und b.))
Nein
Ja für Jahr i.H.v.

Anlage/n
1 Haushaltsplanung AmtNeverin (öffentlich)
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Haushaltssatzung des Amtes Neverin 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
 
Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 24.02.2022 und nach 
Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:  

 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt  

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird  
  
1. im Ergebnishaushalt auf  
 einen Gesamtbetrag der Erträge von 2.348.100  EUR 
 einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.599.500  EUR 
 ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von  0  EUR 
   
 
2. im Finanzhaushalt auf 

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 2.344.800  EUR 
 einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen1 von 2.417.700  EUR 

 einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -72.900  EUR 
   
   

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 280.000  EUR 
 einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 399.500  EUR 
 einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -119.500  EUR 
   

festgesetzt. 
 
 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 

 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 Kassenkredite 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 234.400  EUR 

 
 

§ 5 Amtsumlage 
 

Die Amtsumlage wird auf 14,70 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. 
 

 
 

                                                        
1 einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
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§ 6 Stellen gemäß Stellenplan 
 

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 25,07 Vollzeitäquivalente (VzÄ), davon entfallen auf die Grundschule 
„Zum Wasserturm“ in Neverin insgesamt 2,57 VzÄ. 

 
 

§ 7 Wertgrenzen 
 

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO – Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 
10.000,00 EUR übersteigt. 
 

§ 8 Regelungen zur Deckungsfähigkeit 
 

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt. 
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt, 
analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen. 
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik 
für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt. 
5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb 
der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinaus gehende Mehrerträge können zur 
Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden. 
 
Nachrichtliche Angaben:  
 
1. Zum Ergebnishaushalt  
 Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 616.428  EUR 
   
2. Zum Finanzhaushalt  
 Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 

beträgt voraussichtlich 1.647.140  EUR 
   
3. Zum Eigenkapital  
 Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.508.141,96  EUR 
   

 
 
 
 
Neverin, den      

Ort, Datum  Siegel Amtsvorsteher 
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Hinweis: 
 
Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom …..……….. angezeigt worden.  
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am ……………………….. erteilt / ist nicht erforderlich.  
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
 
Die Haushaltssatzung wird auf der Internetseite des Amtes Neverin veröffentlicht. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Amtsvorsteher 
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Vorbericht 
 

 

zum Haushaltsplan 

Amt Neverin  
für das Haushaltsjahr 2022 
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1. Statistische Angaben 

 
Das Amt Neverin liegt im Umland der Stadt Neubrandenburg. 
Durch Erlass des Innenministeriums M-V vom 01.05.1992 wurde aus den Gemeinden Beseritz, Brunn, Neddemin, 
Neuenkirchen, Neverin, Sponholz, Staven, Trollenhagen und Warlin das Amt Neverin gebildet. 
Die Gemeinden Blankenhof, Woggersin, Wulkenzin und Zirzow bildeten zu dieser Zeit ein eigenes Amt. 
Mit dem Erlass des Innenministeriums vom 12.10.1992 schlossen sich beide Ämter zusammen und bilden seitdem 
das Amt Neverin mit Sitz in Neverin. 
 
Verkehrsmäßig ist der Amtsbereich Neverin über die A 20 Abfahrt Neubrandenburg Nord bzw. Neubrandenburg Ost, 
ebenfalls über die B 197, B 104, B 192 oder die L 35 zu erreichen. 
Mit dem Flughafen Neubrandenburg–Trollenhagen verfügt unsere Region über eine weitere Verkehrsanbindung. 
Informationen über das Amt und die angehörigen Gemeinden liefert auch die Homepage www.amtneverin.de. 
Das Amt Neverin erstreckt sich über eine Fläche von 221,79 km². 

 
Entwicklung der Einwohnerzahlen 
 

Bevölkerungsstand lt. 
Statistischem Amt 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Einwohner 8.749  8.783  8.799  8.804  8.767 8.804 

       

 
 
 
Rahmenbedingungen im Planungszeitraum  
 
 
Im Planungszeitraum sind die Planansätze durch die auf Erfahrungswerte zur Aufgabenerfüllung erforderlichen  
Aufwendungen gekennzeichnet. Sorgsamer Umgang mit den Vermögenswerten und eine sparsame, an dem  
zwingend notwendigen Umfang zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Amtsverwaltung und der  
soliden Erfüllung der Aufgaben der Amtsverwaltung orientierte Mittelbewirtschaftung waren bisher Grundlage  
der Haushaltsplanung und sind es auch für den kommenden Planungszeitraum. Die geringe Steuerkraft einiger 
amtsangehörigen Gemeinden sowie die angespannte Haushaltslage in einigen Haushalten des Amtsbereiches, die 
bereits hohe Belastung durch die Kreisumlage und weiterer Aufwendungen ohne oder mit geringem  
Einflussvermögen der Gemeinden erfordern auch für die Amtsverwaltung die Konzentration auf 
Aufgabenschwerpunkte und die Begrenzung der Amtsumlage.  
  
 
Im investiven Bereich sind Ersatz- und Ergänzungsausstattungen der Amtsverwaltung im technischen Bereich,  
vor allem in den Schulen, erforderlich. Das bewegliche Anlagevermögen wird in hohem Maße bereits über die  
gewöhnliche Nutzungsdauer hinaus eingesetzt. Jährlich werden höhere  
Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Schule notwendig. 
  
Bei den von den Gemeinden übertragenen Aufgaben konzentrieren sich die Investitionen weiterhin auf die 
Digitalisierung und Klimatisierung der Grundschule in Neverin. Die jeweiligen Ausführungen der Baumaßnahmen sind 
aufgrund der Finanzlage zwingend an die Zuschussbewilligungen gekoppelt. Ausnahmen bilden u.a., die Neu- 
/Ersatzbeschaffung von Hard- und Software, die Umsetzung der Maßnahmen der Brandverhütungsschauen in  
der Amtsschule sowie die Umrüstung auf vorgesehenen Baumaßnahmen in dem Amtsgebäude. 
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2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025 

2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen 

Nach § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik MV) ist der 
Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn: 

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen 
Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist, 

2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 39 besteht. 

 

2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge 

Lfd. 
Nr. 

 Jahr Jahresergebnis 
 

Jahresergebnis 
 

je Einwohner 

(in €) 

1 2 3 

1. Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge  

1.1. Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe  526.050,78  60,00  

1.2. 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017 -310.030,86  -35,44  

1.3. 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018 0,00  0,00  

1.4. 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019 0,00  0,00  

1.5. 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2020 400.408,08  45,48  

1.6. 1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis) 2021 0  0,00  

2.  Ansatz des Haushaltsjahres 2022 0  0,00  

3. Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres  616.428,00  70,18  

4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre 

4.1. 1. Haushaltsfolgejahr 2023 -146.200  -16,61  

4.2. 2. Haushaltsfolgejahr 2024 -146.200  -16,61  

4.3. 3. Haushaltsfolgejahr 2025 -145.500  -16,53  

5. Summe / Saldo zum Ende des 
Finanzplanungszeitraumes 

 178.528,00  20,28  

 
Ausgleich Ergebnishaushalt: 
 
Im Haushaltsjahr 2022 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik 
gegeben, da im Ergebnishaushalt kein negativer Ergebnisvortrag unter Nr. 27 ausgewiesen wird. 
 
Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2025) wird ebenfalls ein ausgeglichener Ergebnishaushalt erwartet. 
Für die Haushaltswirtschaft des Amtes gelten die Bestimmungen über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde mit der 
Maßgabe entsprechend, dass § 43 Absatz 3 keine Anwendung findet und abweichend von § 43 Absatz 6 der 
Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung erreicht ist, wenn der Finanzhaushalt ausgeglichen ist. Damit kann 
formell der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt dargestellt werden, auch wenn der Ergebnishaushalt negativ ist. 
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2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge 

  Jahr Saldo der 
laufenden Ein- und 

Aus-zahlungen 

planmäßige 
Tilgung von 
Investitions-

krediten 

In Haushalts-
folgejahre 

vorzutragende 
Beträge 

  

  (in €) 

1 2 3 4 

Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge 

Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in 
Summe 

  1.677.274  0  1.677.274  

5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017 -303.966  0,00  -303.966  

4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018 -212.306   0,00   -212.306  

3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019 119.609    0,00  119.609  

2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2020 506.528,72    0,00  506.529  

1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis) 2021  -67.100   0,00  -67.100  

Ansatz des Haushaltsjahres 2022  -72.900   0,00  -72.900  

Summe / Saldo zum Ende des 
Haushaltsjahres 

 1.647.140    0  1.647.140  

Ansätze der Haushaltsfolgejahre  

1. Haushaltsfolgejahr  2023 -37.700   0,00  -37.700  

2. Haushaltsfolgejahr  2024  -37.700   0,00  -37.700  

3. Haushaltsfolgejahr 2025  -37.000   0,00  -37.000  

Summe / Saldo zum Ende des 
Finanzplanungszeitraumes 

 
 1.534.740   0  1.534.740  

 
Ausgleich Finanzhaushalt: 
 

Im Haushaltsjahr 2022 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik 

gegeben, da im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 39 besteht. 

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann ein ausgeglichener Finanzhaushalt erwartet werden, da  

im Finanzhaushalt des letzten Haushaltsjahres unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren  

ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen  

Tilgungen ausgewiesen wird. 
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Übersicht aller Erträge 
 

  
 

Übersicht aller Aufwendungen 
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4.5. Entwicklung der Transferaufwendungen  

 

Transferaufwandsart 

Ergebnis 

2020 

Ansatz 

2021 

Ansatz 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

in € 

Zuweisungen und Zuschüsse 

für laufende Zwecke 7.501,00  8.000  11.700  11.700  11.700  11.700  

Schuldendiensthilfen 0,00  0  0  0  0  0  

Sozialtransferanwendungen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Gewerbesteuerumlage 0,00  0  0  0  0  0  

Allgemeine Umlagen 0,00  0  0  0  0  0  

Sonstige  0,00  0  0  0  0  0  

Gesamt 7.501,00  8.000  11.700  11.700  11.700  11.700  

 

Bei den Zuschüssen und Zuweisungen handelt es sich um Zahlungen an den Zweckverband E-Government und für die 
Bereitstellung im Bereich des freiwilligen sozialen Dienstes in der Grundschule. (sog. FSJ-ler) 
 
 
Amtsumlage 
 
Berechnung der Amtsumlage 
Ausgegangen wird von der tatsächlichen Steuerkraft der Summe der amtsangehörigen Gemeinden. 
Diese berechnet sich aus dem Aufkommen an Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer minus 
Gewerbesteuerumlage, dazu kommt das Ist- Aufkommen an Einkommenssteuer, Umsatzsteuer. 
Zu beachten ist dabei, dass nicht die Hebesätze der Gemeinde, sondern die Durchschnittshebesätze auf Landesebene 
angerechnet werden. 
Das heißt, die tatsächlichen Einnahmen bei Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer werden auf den 
Steuermessbetrag (Grundbetrag) zurückgerechnet und danach mit dem Durchschnittshebesatz des Landes M-V 
multipliziert. Dieses Ergebnis wird zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl herangezogen. Die Steuerkraftmesszahl 
2020 wird addiert mit den Schlüsselzuweisung 2022, daraus resultiert die Berechnungsgrundlage für die Kreis- und 
Amtsumlage 2022. 
 

Gemeinde Steuerkraftmesszahl Schlüssel - ZW Umlage nach § 8 FAG Umlagegrundlage Amtsumlage Kreisumlage Kreisumlage

2020 2022 Finanzausgleichsumlage 2022 2022 2022 2022

a b c a+b-c=d d einschl. indiv. Planung

14,7000000 Absenkung 45

Beseritz 22.020,58 €               101.194,80 €     123.215,38 €        18.112,66 €       118.923,79 €     53.515,71 €       

Blankenhof 411.431,76 €             346.129,49 €     757.561,25 €        111.361,50 €     731.175,39 €     329.028,93 €     

Brunn 523.579,89 €             554.774,81 €     1.078.354,70 €     158.518,14 €     1.040.795,61 € 468.358,02 €     

Neddemin 194.736,03 €             182.035,65 €     376.771,68 €        55.385,44 €       353.997,02 €     159.298,66 €     

Neuenkirchen 757.465,25 €             421.194,44 €     1.178.659,69 €     173.262,97 €     1.137.606,97 € 511.923,14 €     

Neverin 1.105.837,58 €         22.456,04 €       1.128.293,62 €     165.859,16 €     1.088.995,15 € 490.047,82 €     

Sponholz 695.651,11 €             85.099,06 €       780.750,17 €        114.770,27 €     753.556,64 €     339.100,49 €     

Staven 422.582,77 €             -  €                   422.582,77 €        62.119,67 €       407.864,21 €     183.538,89 €     

Trollenhagen 1.183.811,95 €         -  €                   12.247,00 €                  1.171.564,95 €     170.750,31 €     1.130.759,09 € 508.841,59 €     

Woggersin 463.802,72 €             76.193,30 €       539.996,02 €        79.379,41 €       521.187,96 €     234.534,58 €     

Wulkenzin 1.175.271,17 €         416.865,37 €     1.592.136,54 €     239.966,31 €     1.536.682,42 € 691.507,09 €     

Zirzow 170.303,57 €             173.330,05 €     343.633,62 €        50.514,14 €       331.664,86 €     149.249,19 €      
 
Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 14,70 %. 
 
Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einer Amtsumlage in Höhe von 1.400.000 € gerechnet. 
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Entwicklung der Amtsumlage 
 
Jahr  Umlagegrundlage Amtsumlage in € in % 
 
2010  6.894.336,33  700.000,00  10,15 
2011  6.111.015,79  800.000,00  13,09 
2012  6.039.161,15  800.000,00  13,25 
2013  6.805.843,65  900.000,00  13,22 
2014  6.254.597,98  1.100.000  17,59 
2015  6.767.897,50  1.200.000  17,73 
2016  7.292.330,34  1.300.000  17,83 
2017  7.619.158,00  1.100.000  14,437 
2018  7.788.000,26  1.200.000  15,408 
2019  8.537.949,34  1.500.000  17,568 
2020  9.396.673,91  1.500.000  15,963 
2021  9.551.099,82  1.500.000  15,705 
 

4.6. Entwicklung der Abschreibungen 

 
In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung des Amtes Neverin den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten 
zum Anlagevermögen gegenübergestellt. 

 

 Ergebnis 

2020 

Ansatz 

2021 

Ansatz 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

in € 

Abschreibungen auf 
immaterielle 

Vermögensgegenstände  2.774,00  9.000  9.000  9.000  9.000  9.000  

Abschreibungen auf 

Sachanlagen 314,93  73.200  73.200  73.200  73.200  73.200  

Außerplanmäßige 

Abschreibungen 550,50  0  0  0  0  0  

Gesamt 3.639,43  82.200  82.200  82.200  82.200  82.200  

 

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von 82.200  € zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge 
aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 22.700  € ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu 
erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von 59.500,00  €. 
Abgeschrieben werden: Gebäude (54.800 €), Straßen, Wege und Plätze (3.800 €), gewerbliche Schutzrechte und 
Lizenzen (9.000 €), Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung (14.600 
€). 
Als Sonderposten zum Anlagevermögen werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel das Landes 
oder des Landkreises ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht 
ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als 
Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital da, da sie nicht aus eigener Steuerkraft 
erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungsverpflichtung besteht. 
Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über 
die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also 
aufgebraucht. 
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4.7. Entwicklung der Zinsen  

 

 Ergebnis 

2020 

Ansatz 

2021 

Ansatz 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

in € 

Erträge       

Zinsenerträge 0,00  0  0  0  0  0  

Gewinnanteile aus 
verbundenen Unternehmen 

und Beteiligungen 0,00  0  0  0  0  0  

Sonstige Finanzerträge 135,79  0  0  0  0  0  

Summe 135,79  0  0  0  0  0  

Aufwendungen       

Zinsaufwendungen 44,72  1.000  4.000  4.000  4.000  4.000  

Sonstige 

Finanzaufwendungen 0,00  0  0  0  0  0  

Summe 44,72  1.000  4.000  4.000  4.000  4.000  

Saldo 91,07  -1.000  -4.000  -4.000  -4.000  -4.000  

 

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 4.000  € sind für die Aufwendungen für mögliche Verwahrentgelte eingeplant. 
Die Zinserträge in Höhe von 0  € ergeben sich in der Hauptsache aus den Festgeldanlagen. 
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Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme 
 

Investitionskosten 

Einzahlungen Auszahlungen 

 
Das Amt Neverin beabsichtigt im Haushaltsjahr 2022 folgende 
Investitionen durchzuführen: 

- Anschaffung faltbare Löschwasserbehälter 
- Anschaffung ELW (mögliche Kostensteigerung) 
- Anschaffung div. Lizenzen (u.a Terminsoftware, PDF-

Software…) 
- Smart Board 
- Lüftungsanlage GS Neverin 
- Umgestaltung Spielbereich GS Neverin 

 
Weiterhin wird angestrebt, die geplanten Investitionen aus dem 
Haushaltsjahr 2021 durchzuführen und letztmalig als 
Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2022 zu übertragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

280.000 € 

 
 
 

4.000 € 
20.000 € 
5.500 € 

 
7.000 € 

350.000 € 
13.000 € 

 
 

5.3.2. Entwicklung Investitionskredite 
 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

in € 

Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 

Bürgschaften 0 0 0 0 0 0 0 

 
Für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden keine Kredite aufgenommen. Die Finanzierung erfolgt über die 
Amtsumlage. 

 
5.3.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 
 
Zum 01.11.2018 erfolgte der Abschluss eines neuen Leasingvertrages für die Druck- und Kopiertechnik des Amtes 
Neverin und der Schule Neverin. 
 
Vertrag-Nr.: N-A 4382     Monatsmiete brutto 711,75 €     Laufzeit 60 Monate 
Zu zahlen ab 01.01.2019 bis 31.10.2023:  41.281,50 € (58 Raten) 
 
Seit April 2019 befinden sich zwei Mietfahrzeuge im Besitz des Amtes Neverin. 
 
Vertrags – Nr.: 21182019060002   Miete brutto   195,16 €   Laufzeit 36 Monate 
Vertrags – Nr.: 21182019060001   Miete brutto   249,90 €    Laufzeit 36 Monate 

 

6. Kassenkredite 
 

Im Haushaltsjahr 2021 war die Liquidität des Amtes gesichert.  
Der Kassenkredit wurde nicht in Anspruch genommen.  
Aufgrund der Einzahlungsüberschüsse wird keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit  
geplant. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr ein Kredit zur Sicherung 
der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 234.400 EUR veranschlagt. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er  
10% der veranschlagten Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt. 

 

7. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit 

 
 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nach GemHVO-Doppik nicht gegeben ist, 

wenn der Ergebnis- und der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen sind. 
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Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit erfolgt auf Grundlage von Haushaltskennzahlen und 

Haushaltskriterien zum Haushaltsausgleich, zur Verschuldung und sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken der 

Gemeinde im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum. Hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept 

beschlossen, ist darüber hinaus die Entwicklung im Konsolidierungszeitraum in die Beurteilung der dauernden 

Leistungsfähigkeit einzubeziehen. 

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden erfolgt durch ein rechnerunterstütztes 

Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON). Der Nachweis der dauernden 

Leistungsfähigkeit gilt auch für das Amt Neverin. 

 

8. Haushaltssicherungskonzept 
 
Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Amt Neverin ist nicht notwendig. 
 
Bisher bestand keine Notwendigkeit der Festsetzung von Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. In der  
Planung und der Jahresrechnung konnte bisher und kann im Planungszeitraum der Haushaltsausgleich nachgewiesen 
werden. Mit der Ausweisung von Überschüssen im Ergebnishaushalt und dem Nachweis der Deckung  
der Auszahlungen aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen besteht  
auch im mittelfristigen Planungszeitraum im Amtshaushalt keine Notwendigkeit zur Beschlussfassung von  
Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung.  
 
In der Haushaltssatzung des Amtes Neverin wird unter § 4 der Höchstbetrag der  
Kassenkredite auf 234.400 EUR festgesetzt. Die Aufnahme eines Kassenkredites  
ist jedoch nicht vorgesehen er dient lediglich als Vorsichtsmaßnahme für unvorhergesehene und unabweisbare  
Zahlungsverpflichtungen. 
 

9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen 

 

  
Ansatz EH 

2021 
Ansatz FH 

2021 
Ansatz EH 

2022 
Ansatz FH 

2022 

11104 Gremien         

Verfügungsmittel 2.000  2.000  7.000  0,00  

Repräsentationen 500  500  800  800  

Repräsentationen poln. Delegation 25.000  25.000  25.000  25.000  

11405 Zentrale Dienste         

Zuwendung Kriegsgräber 500  500  500  500  

28101 Kulturförderung 300  -600  -300  -600  

Erträge 2.000  2.000  2.000  2.000  

Aufwendungen 2.300  1.400  2.300  -600  

 
Die Unterhaltung der Gebäude sind nicht den freiwilligen Leistungen zugeordnet, da das Amt Neverin verpflichtet ist, 
sein Eigentum zu erhalten. 
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28101 Kulturförderung / Amtszelt 
 
Im Produkt 28101 werden alle Erträge und Aufwendungen, die in Zusammenhang mit dem deutsch-polnischen 
Partnerschaftsvertrag zwischen der Gemeinde Tychowo und dem Amt Neverin entstehen, abgebildet. Weiterhin 
werden sämtliche Erträge und Aufwendungen, die mit dem Verleih des Amtszeltes einhergehen, dargestellt.  
 
 

Produkt 28101 

Ergebnis Plan 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  vorl.    

€ 

Summe ord. Erträge 2.700,00  420,00  0,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  

Summe ord. Aufwendungen 4.436,84  1.457,26  152,11  2.300,00  2.300,00  2.300,00  

Jahresergebnis (einschl. 
interne Verrechnung) -1.736,84  -1.037,26  -152,11  -300,00  -300,00  -300,00  

 
 
61100 Steuern, allgemeine Umlagen 
 
Im Produkt 61100 werden an Erträgen alle Schlüsselzuweisungen nach dem FAG M-V und die Amtsumlage 
abgebildet.  
 

Produkt 61100 

Ergebnis Plan 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  vorl.    

€ 

Summe ord. Erträge 1.275.236,43   1.867.551,93  1.900.765,18  2.051.600,00  2.037.900,00  1.886.500,00  

Summe ord. Aufwendungen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Jahresergebnis (einschl. 
interne Verrechnung) 1.275.236,43  1.867.551,93  1.900.765,18  2.051.600,00  2.037.900,00  1.886.500,00  
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Stellen- Bezeichnung der Stelle Tatsächl. Besetzung

plan Amts-/Funktionsbezeichnung am 30.06. d. VJ

Nr. VZÄ EG/BS/S VZÄ EG/BS/S VZÄ EG/BS/S
1 2 7

1 Leiterin des Amtes 1 A 13 1 A 13 1 A 13

Fachbereich Zentrale Dienste

42 Fachbereichsleiter ZD 1 E 11 1 E 11 1 A 11

5 SB Personal/Gremien 1 E 8 1 E 8 1 E 8

3 SB Zentrale Verwalt./Schule 1 E 7 1 E 7 1 E 7

9 SB Anlagenbuchhaltung/IT 1 E 9b 1 E 9b 1 E 9b

16 Bürgerservice/Wohngeld 1 E 8 1 E 8 1 E 8 

39 Gebäude/ Gremien 1 E 8 1 E 8 1 E 7

45 Sekretariat/Sitzungsdienst 1 E 7

6 6 7

Fachbereich Finanzen

2 Fachbereichsleiter Finanzen 1 A 12 1 A 10 1 A 12

7 SB Steuern/Kita 1 E 8 1 E 8 1 E 8

36 SB Finanzbuchhaltung 0 E 9b 0 E 9b 1 E 9b bis 05/2022 in Elternzeit

11 Leiter Kasse 1 E 9b 1 E 9a 1 E 9a

12 SB Kasse 1 E 6 0 E 6 0 E 6

13 SB Vollstreckung/Sitzungsd. 1 E 6 1 E 7 1 E 7

23 FB Liegenschaften 1 E 8 1 E 8 1 E 8

43 SB Finanzbuchhaltung / GBH 1 E 6 1 E 8 1 E 8

7 6 7

Fachbereich Bau und Ordnung

14 Leiter Fachbereich Bau/Ordn. 1 A 12 1 E 11 1 A 12 Verbeamtung per 01.07.2021

41 SB Umwelt/ Verkehr 1 A 7 0 A 7 0 A 7

18 SB Ordnung/Sicherheit 1 E 10 0,875 E 10 1 E 10 pEG

19 SB Bauleitplanung/Abwasser 1 A 12 1 A 12 1 E 10 pBG

20 SB Bauwesen/FFw/Fömi 1 E 9b 0,875 E 9b 1 E 9b

21 SB Bauwesen/Außendienst 1 E 10 1 E 9c 1 E 10

28 SB Bauwesen/FFw 1 E 8 0,875 E 8 1 E 8

44 SB Umwelt/ Verkehr 1 E 6 1 E 6

7 6,625 7

neue Planstelle ab 01.07.2022

neue Aufgabenverteilung

Vertretung für Nr. 41

langzeiterkrankt

k.u. in E 8 nach Ausscheiden Stelleninhaber

k.u. in E 10 nach Ausscheiden Stelleninhaber

Vertretung für Nr. 36, danach GBH (neue Stelle)

Bemerkungen

3 4 5 6

Anzahl und Anzahl u.

Bewertung VJ Bewertung HH-Jahr Stellenplanvermerke
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Stellen- Bezeichnung der Stelle Tatsächl. Besetzung

plan Amts-/Funktionsbezeichnung am 30.06. d. VJ

Nr. VZÄ EG/BS/S VZÄ EG/BS/S VZÄ EG/BS/S
1 2 7

Bemerkungen

3 4 5 6

Anzahl und Anzahl u.

Bewertung VJ Bewertung HH-Jahr Stellenplanvermerke

Zentrales Grundstücksmanagement

32 Hausmeister 0,125 E 2 0,125 E 3 0,125 E 3

32 Hausmeister (Gemeinde) 0,375 E 2 0,375 E 3 0,375 E 3 100 % refinanziert

0,5 0,5 0,5

Rechnungsprüfungsamt

25 Rechnungsprüfer 1 A 11 1 A 11 abgeordnet ab 01.07.2021

Grundschule

31 Schulsekretärin 0,5 E 5 0,57 E 5 0,57 E 5

32 Hausmeister 0,5 E 2 0,5 E 3 0,5 E 3

33 Reinigungskraft 0,75 E 2 0,75 E 2 0,75 E 2

34 Reinigungskraft 0,75 E 2ü 0,75 E 2 ü 0,75 E 2 ü

2,5 2,57 2,57

nachrichtlich:

Auszubildender

Auszubildender

Auszubildender
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von Bes.-/ nach Bes.-/

Entgeltgr. Entgeltgr.

1 2 3 4 5 8

43 4 / 116.01 1 E 6 E 8 Übernahme Azubi ab 13.07.2021

19 3 / 511.00 1 1 E 10 Einstellung ab 01.07.2021 für Einarbeitung

19 3 / 511.00 1 A 12 Pension ab 01.11.2021

Teilhaushalt/ Organisationseinheit

6 7

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

Zugang Abgang

Höher-, Herabstufungen und 

Umwandlungen Stellenanteil

Bemerkungen

Anzahl 

im 

Stellen-

plan 

2022

lfd. Nr.           

im 

Stellen- 

plan
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Entgeltgruppen Besoldungsgruppen

11 10 9b 9a 8 7 6 5 3 2 2ü A 13 A 12 A 11 A 7

1 111.00 1 1

112.02 1 1

2 114.05 0 3 0,375 1 4,375

114.04 1 1

114.01 0,125 0,125

114.02 1 1

211.01 0,57 0,5 0,75 0,75 2,57

3 122.01 1 1 0 2

122.03 1 1

511.00 0 2 1 1 1 5

4 116.01 1 2 1 4

116.02 0 1 1 0 2

118.08 0 0

Summe 2022 0 3 3 1 6 4 1 0,57 1 0,75 0,75 1 2 1 0 25,07

Summe Vorjahr 2 2 3 0 6 2 2 0,57 1 0,75 0,75 1 2 1 1 25,07

mehr 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

weniger -2 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -4

Teilhaushalt
Organisations-

einheit(Produkt)
Insgesamt

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2022
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Amt Neverin  2022 
Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung 

verantwortlich:  

146     

   

Investitionsübersicht 
Teilhaushalt: 5002  :  

Nr

. 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 

(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) 

Ergebnisse 

bis 

einschließlich 

 

 

2020 

Ansätze 

einschl. 

Nachträge 

 

 

2021 

Ansatz 

 

 

 

 

2022 

Planung 

 

 

 

 

2023 

Planung 

 

 

 

 

2024 

Planung 

 

 

 

 

2025 

Planungsdaten 
der weiteren 

Haushaltsjahren 
bis zum 

Abschluss der 
Maßnahme 

Gesamtein-/  
-aus- 

zahlungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 

in € 
 mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits 

gebunden 0 0 0 0 0 

 neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen  0 0 0 0 

29 Saldo der Ein- und Auszahlungen 0,00 0 -83.000 0 0 0 0 -83.000 
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Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 

Verpflichtungsermächtigungen 
(gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik) 

Planungsdaten 
2023 

Planungsdaten 
2024 

Planungsdaten 
2025 

Planungsdaten 
2026 

in € 

1 2 3 4 

im Haushaltsjahr 2019 0  - - - 

im Haushaltsjahr 2020 0  0  - - 

im Haushaltsjahr 2021 0  0  0  - 

im Haushaltsjahr 2022 0  0  0  0  

     

Summe 0  0  0  0  

Seite 159 von 161



Seite 160 von 161



Amt Neverin  2022 

 

  

   

  155  

 

 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Erläuterungen 

Nr. 
Art 

(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik) 

Stand zu 

Beginn 2022 

Inanspruchnahme/ 

Auflösung 
Zuführung 

Stand zum  

Ende 2022 
Kontonummer 

in €  

1 2 3 4  

1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.153.561  0  84.200  1.237.761  24 

2 Steuerrückstellungen 0  0  0  0  25 

3 Sonstige Rückstellungen 257.823  0  0  257.823  27-29 

4 Summe  1.411.385  0  84.200  1.495.585   
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